
Ausgewählte Beiträge zur
Schweizer Politik

Suchabfrage 24.04.2024

Thema Keine Einschränkung
Schlagworte Keine Einschränkung
Akteure Famos, Rita, Addor, Jean-Luc (svp/udc, VS) NR/CN, Freisinnig

Demokratische Partei.Die Liberalen (FDP)
Prozesstypen Keine Einschränkung
Datum 01.01.1965 - 01.01.2022

01.01.65 - 01.01.22ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Impressum

Herausgeber

Année Politique Suisse
Institut für Politikwissenschaft
Universität Bern
Fabrikstrasse 8
CH-3012 Bern
www.anneepolitique.swiss

Beiträge von

Bernet, Samuel
Frick, Karin
Kuhn, Sarah

Bevorzugte Zitierweise

Bernet, Samuel; Frick, Karin; Kuhn, Sarah 2024. Ausgewählte Beiträge zur Schweizer
Politik: Freisinnig Demokratische Partei.Die Liberalen (FDP), 2017 - 2021. Bern: Année
Politique Suisse, Institut für Politikwissenschaft, Universität Bern.
www.anneepolitique.swiss, abgerufen am 24.04.2024.

01.01.65 - 01.01.22ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK

http://www.anneepolitique.swiss


Inhaltsverzeichnis

1Allgemeine Chronik
1Grundlagen der Staatsordnung
1Rechtsordnung

1Datenschutz und Statistik

1Innere Sicherheit

3Bildung, Kultur und Medien
3Kultur, Sprache, Kirchen

3Kirchen und religionspolitische Fragen

4Parteien, Verbände und Interessengruppen
4Verbände

4Überparteiliche politische Interessen / Think Tanks

01.01.65 - 01.01.22 IANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Abkürzungsverzeichnis

EJPD Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement
EU Europäische Union
SGB Schweizerischer Gewerkschaftsbund
SGV Schweizerischer Gewerbeverband
KdK Konferenz der Kantonsregierungen
SDA Schweizerische Depeschenagentur AG
SAV Schweizerischer Arbeitgeberverband
RKZ Römisch-katholische Zentralkonferenz der Schweiz
BK Bundeskanzlei
SBV Schweizerischer Büchsenmacher- und Waffenfachhändlerverband
WG Waffengesetz
SOG Schweizerische Offiziersgesellschaft
IGS Interessengemeinschaft Schiessen Schweiz
SBLV Schweizerischer Bäuerinnen- und Landfrauenverband
EKS Evangelisch-reformierte Kirche Schweiz
KKJPD Konferenz der Kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und

-direktoren

DFJP Département fédéral de justice et police
UE Union européenne
USS Union syndicale suisse
USAM Union suisse des arts et métiers
CdC Conférence des gouvernements cantonaux
ATS Agence Télégraphique Suisse SA
UPS Union Patronale Suisse
RKZ Conférence centrale catholique romaine de Suisse
ChF Chancellerie fédérale
ASA Association suisse des armuriers et negociants d'armes specialisés
LArm Loi sur les armes
SSO Société Suisse des Officiers
CIT Communauté d'intérêt du tir suisse
USPF Union suisse des paysannes et des femmes rurales
EERS Église évangélique réformée de Suisse
CCDJP Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux

de justice et police

01.01.65 - 01.01.22 IIANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Datenschutz und Statistik

Drei Tage nachdem die Schweizer Stimmbevölkerung am 7. März 2021 das E-ID-Gesetz
an der Urne verworfen hatte, reichten Verfechterinnen und Verfechter einer
staatlichen Lösung aus allen politischen Lagern sechs gleichlautende Motionen für eine
«vertrauenswürdige staatliche E-ID» ein. Gerhard Andrey (gp, FR; Mo. 21.3124), Franz
Grüter (svp, LU; Mo. 21.3125), Min Li Marti (sp, ZH; Mo. 21.3126), Jörg Mäder (glp, ZH; Mo.
21.3127), Simon Stadler (mitte, UR; Mo. 21.3128) sowie die FDP-Liberale-Fraktion (Mo.
21.3129) argumentierten übereinstimmend, die Volksabstimmung habe deutlich gezeigt,
dass sich die Bevölkerung eine E-ID wünsche, aber deren Herausgabe und Betrieb nicht
privaten Unternehmen überlassen werden dürfe. Nur wenn der Staat dafür zuständig
sei, könne die E-ID Vertrauen und Akzeptanz der Nutzerinnen und Nutzer geniessen.
Die Vorstösse enthielten demzufolge den Auftrag an den Bundesrat, eine staatliche E-ID
zu schaffen, die insbesondere die Grundsätze der «privacy by design», der
Datensparsamkeit und der dezentralen Datenspeicherung einhalten soll.
Der Bundesrat beantragte die Annahme der Motionen. Bundesrätin Karin Keller-Sutter
interpretierte das Abstimmungsresultat gleich wie die Motionärinnen und Motionäre
und erklärte, der Bundesrat wolle so rasch wie möglich einen neuen Vorschlag für eine
E-ID präsentieren. Ende Mai habe er deshalb das EJPD bereits mit der Ausarbeitung
eines Grobkonzepts beauftragt. Die daraus resultierende Auslegeordnung
verschiedener staatlicher Lösungsansätze befinde sich momentan in öffentlicher
Konsultation. Basierend darauf wolle der Bundesrat voraussichtlich Mitte 2022 ein
neues E-ID-Gesetz in die Vernehmlassung schicken, führte die EJPD-Chefin im
Nationalratsplenum aus.
Für etwas Dissonanz in all dem Einklang sorgte Jean-Luc Addor (svp, VS), der die
Vorstösse bekämpfte. Er sah den Ursprung des Misstrauens vonseiten der
Stimmbevölkerung nicht in der privatwirtschaftlichen Natur des abgelehnten
Vorschlags, weshalb es die falsche Schlussfolgerung sei, nun alles dem Staat überlassen
zu wollen. Auch die Zentralisierung und der Datenschutz seien wichtige Fragen für die
Konzeption der E-ID. Erfahrungen hätten zudem gezeigt, dass der Bund auch kein
«unerschütterliches Vertrauen» bei der erfolgreichen Durchführung von IT-Projekten
geniesse. Ausserhalb seiner eigenen Fraktion verfing die Kritik Addors allerdings nicht.
Die grosse Kammer nahm die sechs Motionen in der Herbstsession 2021 mit 145 zu 39
Stimmen bei 7 Enthaltungen an. Ausser der SVP stimmten alle Fraktionen geschlossen
dafür. 1

MOTION
DATUM: 14.09.2021
KARIN FRICK

Innere Sicherheit

Als Weiterentwicklung des Schengen-Besitzstands muss die Schweiz, ihres Zeichens
assoziiertes Schengen-Mitglied, die Änderung der EU-Waffenrichtlinie (2017/853)
übernehmen. Dazu muss die Bundesversammlung einerseits einen entsprechenden
völkerrechtlichen Vertrag (in Form eines Notenaustausches) genehmigen und
andererseits das Schweizer Waffengesetz anpassen, um die Änderungen im
Landesrecht umzusetzen. Für die Übernahme und Umsetzung der EU-Richtlinie hat die
Schweiz bis am 31. Mai 2019 Zeit, sonst droht der Ausschluss aus den Abkommen von
Schengen und Dublin. Nachdem das diesbezügliche Vernehmlassungsverfahren kurz
nach Jahresbeginn abgeschlossen worden war, verabschiedete der Bundesrat Anfang
März 2018 seine Botschaft zur Genehmigung und Umsetzung der geänderten EU-
Waffenrichtlinie. Da sich ein Grossteil der in der Vernehmlassung geäusserten Kritik
eher auf die Vorgaben der Richtlinie als auf deren tatsächliche Umsetzung konzentriert
hatte und auch der Gestaltungsspielraum bei der Umsetzung praktisch ausgeschöpft
worden war, weist der Entwurf zuhanden des Parlaments im Vergleich zur
Vernehmlassungsvorlage nur wenige Anpassungen auf. So sieht etwa Art. 33 Abs. 1 Bst. a
WG vor, die Waffe von Sportschützinnen und -schützen zu beschlagnahmen und die
Strafverfolgung wegen unberechtigten Waffenbesitzes zu eröffnen, falls diese die
Auflage missachten, entweder die Mitgliedschaft in einem Schiessverein oder auf
andere Art den regelmässigen Gebrauch ihrer Feuerwaffe für das sportliche Schiessen
zu belegen und diesen Nachweis nach fünf und nach zehn Jahren zu wiederholen. Sei
der Erwerb der Waffe seinerzeit jedoch rechtmässig erfolgt, soll der betreffenden
Person mittels einer Ergänzung von Art. 31 Abs. 2 WG die Möglichkeit gegeben werden,

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 02.03.2018
KARIN FRICK
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ein neues Gesuch für eine Ausnahmebewilligung einzureichen oder die Waffe einer
berechtigten Person zu übertragen, um den strafrechtlichen Konsequenzen zu
entrinnen. Zu den wichtigsten Änderungen zählt des Weiteren die Verlängerung der
Frist, innerhalb welcher der Besitz einer neu verbotenen Waffe vom kantonalen
Waffenbüro bestätigt werden muss, von zwei auf drei Jahre, um die Arbeitslast für die
Kantone besser zu verteilen. Ebenso wurde die Frist, innerhalb welcher die
Waffenhändlerinnen und -händler den kantonalen Waffenbüros Meldung über erfolgte
Transaktionen im Zusammenhang mit halbautomatischen Waffen erstatten müssen, von
zehn auf zwanzig Tage ausgedehnt. Damit blieben die zentralen Punkte der Vorlage
grösstenteils unangetastet. Halbautomatische Feuerwaffen werden von der Kategorie B
der bewilligungspflichtigen Waffen in die Kategorie A der verbotenen Waffen überführt,
wodurch sie zukünftig nur noch mit einer Ausnahmebewilligung erworben werden
können. Verschiedene Ausnahmetatbestände für Sportschützen, Waffensammlungen
und  für aktuelle Besitzerinnen und Besitzer von neu verbotenen Waffen sowie bei der
Übernahme der Armeewaffe ermöglichen jedoch weiterhin den Einsatz dieser Waffen
im schweizerischen Schiesswesen. Es sind weder medizinische oder psychologische
Tests noch die Einführung eines zentralen Waffenregisters vorgesehen. Hingegen
werden zur besseren Rückverfolgbarkeit von Waffen die Markierungspflicht auf alle
wesentlichen Bestandteile von Feuerwaffen ausgedehnt und der Informationsaustausch
mit anderen Schengen-Staaten erweitert.

Schützen- und Waffenkreise konnten der Vorlage nach wie vor nichts abgewinnen. Der
Bundesrat sei überhaupt nicht auf die ihrerseits in der Vernehmlassung geäusserten
Einwände eingegangen; der Gesetzesentwurf sei ein «Affront gegenüber den Schützen»
und ein «Kniefall vor der EU», liess SVP-Nationalrat Werner Salzmann, Präsident des
Berner Schiesssportverbandes und Wortführer der Gegner einer
Waffenrechtsverschärfung, in der Presse verlauten. Das Gesetz trage nichts dazu bei,
die Sicherheit in der Schweiz zu verbessern, stattdessen würden unbescholtene Bürger
plötzlich zu Besitzern von verbotenen Waffen gemacht. Das könne nicht akzeptiert
werden und falls das Parlament hier keine Kehrtwende vollziehe, müsse das
Referendum ergriffen werden. Dass damit die Schweizer Beteiligung an
Schengen/Dublin aufs Spiel gesetzt werde, sei er sich bewusst, Schuld daran habe aber
der Bundesrat, weil er es versäumt habe, den Schützen entgegenzukommen. Auch
ProTell befand den Vorschlag des Bundesrates für inakzeptabel und kündigte das
Referendum an, falls er so vom Parlament verabschiedet würde. Die Gesetzesänderung
sei ein «Misstrauensvotum gegen all jene Bürger, die Waffen besitzen», drückte es
ProTell-Generalsekretär Robin Udry gegenüber den Medien aus. Präsident ad interim
und SVP-Nationalrat Jean-Luc Addor (VS) störte sich laut dem «Blick» daran, dass die
neuen Regeln vor allem ehrliche Waffenbesitzer träfen anstatt «Terroristen [...], die
sich über unsere Gesetze lustig machen.» Der Bundesrat zerstöre damit das
traditionelle Vertrauen zwischen Bürger und Staat. Auch er drohte mit dem
Referendum. Gemäss einem vom Tages-Anzeiger zitierten Communiqué wolle auch die
SVP «alle unnötigen Verschärfungen in unserem Waffengesetz entschieden
bekämpfen» und das Referendum unterstützen, würden die fraglichen Punkte vom
Parlament nicht verbessert.
Zufrieden mit dem bundesrätlichen Entwurf zeigten sich unterdessen die Kantone,
deren Anliegen der Bundesrat auch Rechnung getragen hatte. Hans-Jürg Käser,
Präsident der KKJPD, glaubte erst gar nicht, dass es den mit dem Referendum
drohenden Kritikern wirklich um die halbautomatischen Waffen gehe: «Diese Kritiker
sind gegen die EU und gegen alles Europäische wie Schengen», argwöhnte er in der
NZZ, das Schengen-Abkommen bringe der Schweiz jedoch viel Sicherheit und dürfe
deshalb nicht «wegen einer pragmatischen Anpassung des Waffenrechts» gefährdet
werden. Die Bedeutung von Schengen/Dublin betonten auch FDP und CVP, welche den
Vorschlag des Bundesrates ebenfalls unterstützten. CVP-Nationalrätin Ida Glanzmann-
Hunkeler (LU) sprach von einem «moderaten» Gesetz, das «wirklich nur ein Minimum»
verlange, während FDP-Ständerat Joachim Eder (ZG) den Bundesrat lobte, er habe «gut
verhandelt». 2

Nach einem langen und emotionalen Abstimmungskampf nahm die Schweizer
Stimmbevölkerung am 19. Mai 2019 die Übernahme der geänderten EU-Waffenrichtlinie
mit 63.7 Prozent Ja-Stimmen deutlich an. Die Stimmbeteiligung lag bei 43.9 Prozent.
Ausser im Tessin (45.5% Ja) überwog die Zustimmung in allen Kantonen. Am höchsten
fiel sie in Basel-Stadt mit 75 Prozent Ja-Stimmen aus, gefolgt von den drei
Westschweizer Kantonen Genf, Neuenburg und Waadt sowie dem Kanton Zürich mit
jeweils über 70 Prozent. Gesamtschweizerisch zeigte sich ein klarer Stadt-Land- oder
Zentrum-Peripherie-Graben, wobei die Zustimmung in den städtischen Zentren am

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 19.05.2019
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höchsten und – nebst dem Tessin – in den ländlichen Regionen wie dem Berner
Oberland, der Innerschweiz und den Bündner Südtälern am niedrigsten ausfiel.
Vertreterinnen und Vertreter der Befürworterseite werteten das Ergebnis in der Presse
als positives Signal für die Beziehungen der Schweiz zur EU und blickten zuversichtlich
in Richtung der anstehenden europapolitischen Entscheidungen über die
Begrenzungsinitiative sowie über das institutionelle Rahmenabkommen mit der EU.
Demgegenüber sah das unterlegene Nein-Lager im Resultat kein Ja zu Europa, sondern
schöpfte daraus neuen Elan für den Kampf gegen die Personenfreizügigkeit und das
Rahmenabkommen. «Solche angstgetriebenen Abstimmungsergebnisse wären künftig
die Regel, falls der Bundesrat das Rahmenabkommen mit der EU unterschreibt»,
zitierte beispielsweise die Aargauer Zeitung eine Mitteilung der SVP. Die Gesellschaft
für ein freiheitliches Waffenrecht ProTell, die an vorderster Front gegen die
Änderungen im Waffenrecht gekämpft hatte, liess derweil verlauten, man werde die
Umsetzung der EU-Waffenrichtlinie nun sehr genau überwachen und den Bundesrat an
seinen Versprechungen messen, die er im Abstimmungskampf gemacht habe.
Der Ausgang der Abstimmung wurde sowohl von der Befürworter- als auch von der
Gegnerseite zu einem grossen Teil der neuen Justizministerin Karin Keller-Sutter
zugeschrieben. Sie habe mit ihrer Glaubwürdigkeit als ehemalige Polizeidirektorin eines
Grenzkantons die Unentschlossenen überzeugt, lobte sie etwa der Waadtländer FDP-
Nationalrat Laurent Wehrli in der «Tribune de Genève». Auch der Walliser SVP-
Nationalrat und Interimspräsident von ProTell Jean-Luc Addor bezeichnete die
Übernahme des EJPD durch Karin Keller-Sutter gegenüber der gleichen Zeitung als
«Schlüsselmoment» in der Kampagne, weil die St. Gallerin – im Gegensatz zu ihrer
Vorgängerin und «historischen Waffengegnerin» Simonetta Sommaruga – im Dossier als
glaubwürdig wahrgenommen worden sei. Die neue Bundesrätin bestand ihre Feuertaufe
vor dem Stimmvolk offensichtlich mit Bravour.

Abstimmung vom 19. Mai 2019

Beteiligung: 43.9%
Ja: 1'501'880 (63.7%)
Nein: 854'274 (36.3%)

Parolen:
– Ja: BDP, CVP, EVP, FDP (Jungfreisinnige: 3*), GLP, GP, KVP, SP; KdK, Economiesuisse,
SAV, SGV, SGB, Travail.Suisse, Gastrosuisse, Hotelleriesuisse, SBLV
– Nein: EDU, FP, SD, SVP; IGS, SOG, Schweizerischer Unteroffiziersverband, Jagd
Schweiz, ProTell, SBV
* Anzahl abweichender Kantonalsektionen 3

Bildung, Kultur und Medien

Kultur, Sprache, Kirchen

Kirchen und religionspolitische Fragen

Bereits kurz vor dem Abstimmungssonntag im November 2020 zur
Konzernverantwortungsinitiative reichten die Jungfreisinnigen in fünf Kantonen (AG,
BE, SG, TG, ZH) eine Stimmrechtsbeschwerde gegen die Landeskirchen und deren
aktive Beteiligung am Abstimmungskampf zu Gunsten der Initiative ein. Als die
Kantonsregierungen nicht darauf eintraten, da diese Frage auf nationaler Ebene
geregelt werde, richtete die Jungpartei ihre Beschwerde an das Bundesgericht. Sie
beschuldigte die Kirchen, gegen Artikel 34 der Bundesverfassung – welcher
Sachlichkeit, Transparenz und Verhältnismässigkeit vorschreibt – verstossen zu haben,
und verlangten, dass sich die Religionsgemeinschaften in zukünftigen
Abstimmungskämpfen neutral verhalten müssten. In einer Stellungnahme an das
Bundesgericht, welche in den Medien teilweise veröffentlicht wurde, teilte die
Bundeskanzlei (BK) die Vorwürfe der Jungpartei und stellte fest, dass das Engagement
der katholischen und reformierten Landeskirchen im Zuge des Abstimmungskampfes
zur KVI «zumindest grenzwertig» gewesen sei, insbesondere da Gegenargumente
keinen Eingang in ihre Argumentation gefunden hätten. Die Kirche sei eine öffentlich-
rechtlich anerkannte Körperschaft, welche einen staatlichen Auftrag wahrnehme. Dafür
erhalte sie gewisse Privilegien, wie etwa das Recht, Steuern erheben zu dürfen, was sie
dazu verpflichte, sich an Grundrechte wie die Gewährung der Abstimmungsfreiheit zu
halten. Inwiefern die Kirchen im Rahmen ihrer Werbung für die KVI gegen diese

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 23.03.2021
SARAH KUHN
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Vorgaben verstossen hätten, sei zu klären. 

Im März 2021 schrieb das Bundesgericht die fünf Stimmrechtsbeschwerden der
Jungfreisinnigen als gegenstandslos ab. Das aktuelle Interesse, welches nötig sei, um
ein solches Leiturteil zu fällen, sei nicht gegeben, da die Initiative am Ständemehr
gescheitert sei. Das Bundesgericht stimmte jedoch zu, dass ein Interesse bestehen
könnte, in diesem Feld Klarheit zu schaffen – jedoch sei dies nur möglich, wenn sich die
kirchlichen Interventionen im Abstimmungskampf auf das Ergebnis auswirken würden.
Während die Jungfreisinnigen das Urteil bedauerten und weiterhin auf ihrer Forderung
nach Neutralität der Kirchen bestanden, begrüsste das Komitee «Kirche für
Konzernverantwortung», dem über 700 Kirchgemeinden und Pfarreien angehörten, das
Ergebnis. Es sei selbstverständlich, dass sich die Kirche in einer Demokratie zu
politischen Fragen äussere und an öffentlichen Debatten teilnehme. Gleichzeitig seien
sich die Kirchen auch bewusst, dass eine Aufarbeitung angezeigt sei – eine solche
versprachen in der Folge Daniel Kosch, Generalsekretär der Römisch-Katholischen
Zentralkonferenz (RKZ), sowie Rita Famos, die neue Präsidentin der Evangelisch-
reformierten Kirche Schweiz (EKS). 4

Parteien, Verbände und Interessengruppen

Verbände

Überparteiliche politische Interessen / Think Tanks

Am 14. Oktober 2017 trat ProTell, die Gesellschaft für ein freiheitliches Waffenrecht, in
den Fokus der Öffentlichkeit, weil bekannt wurde, dass Bundesratskandidat Ignazio
Cassis (fdp, TI) im September 2017, rund eine Woche vor seiner Wahl in den Bundesrat,
dem Verein beigetreten war. ProTell hatte die drei FDP-Bundesratskandidaten Pierre
Maudet (GE, fdp), Isabelle Moret (fdp, VD) und Ignazio Cassis vor der Bundesratswahl zu
ihrer Haltung zum Waffenrecht befragt und sie eingeladen, Vereinsmitglied zu werden.
Cassis hatte dem Verein mitgeteilt, dass er gerne Mitglied werde, und war ProTell am 11.
September 2017 beigetreten, wie der Generalsekretär von ProTell, Robin Udry, der
Nachrichtenagentur SDA mitteilte. Brisant war diese Meldung, weil ProTell vehement die
Übernahme der verschärften EU-Waffenrichtlinie bekämpft und bei deren Nicht-
Übernahme ein Ausschluss der Schweiz aus dem Schengen-Raum drohen würde. Bisher
hatte sich Cassis jedoch stets für die bilateralen Verträge mit der EU und das Schengen-
Abkommen ausgesprochen. Politiker jeglicher Couleur reagierten prompt. CVP-
Präsident Gerhard Pfister (cvp, ZG) etwa zeigte sich „erstaunt“, dass Cassis ProTell so
kurz vor der Bundesratswahl beigetreten war. Als Aussenminister müsse Cassis die
Bilateralen vertreten, dazu gehöre auch Schengen, sagte Pfister im St. Galler Tagblatt
und schlussfolgerte: „Eine Mitgliedschaft bei ProTell ist mit dem Amt eines Bundesrates
nicht kompatibel.“ Die FDP bemühte sich derweil, die Wogen zu glätten: Die Partei
stehe weiterhin zu Schengen, versicherte FDP-Präsidentin Petra Gössi im gleichen
Artikel. 
Nur wenige Tage nach dem öffentlichen Bekanntwerden seiner ProTell-Mitgliedschaft
kündigte Cassis diese am 17. Oktober 2017 wieder. „Angesichts der laufenden
öffentlichen Diskussion und der Instrumentalisierung seines damaligen Beitritts hat
Bundesrat Cassis seine Mitgliedschaft bei ProTell und Libertà e valori (Freiheit und
Werte, das Tessiner Pendant zu ProTell; Anmerkung des Autors) aufgegeben“, liess
Cassis über die Bundeskanzlei ausrichten. Es folgte erneut Kritik von Medien und
Politikern: Die Zeitung Nordwestschweiz und der Tages-Anzeiger warfen Cassis
Opportunismus vor, Beat Arnold (svp, UR) äusserte Zweifel an Cassis' Rückgrat, weil er
im Vorfeld der Wahl „den Rechten“ habe gefallen wollen und jetzt „den Linken“. Silvia
Schenker (sp, BS) verglich Cassis mit einer „Fahne im Wind“. Nur Cassis' Parteikollegen
zeigten Verständnis: Der Beitritt und Austritt bei ProTell sei ein „Lapsus, der aufgrund
der enormen Drucksituation während des Wahlkampfs verzeihbar ist“, so Joachim Eder
(fdp, ZG) in der „Nordwestschweiz“. Auch ProTell wollte die Kündigung ihres
prominentesten Mitglieds nicht überbewerten. ProTell-Vizepräsident Jean-Luc Addor
(svp, VS) sagte gegenüber dem St. Galler Tagblatt, dass Cassis aufgrund seines
langjährigen Engagements für Libertà e valori echte Überzeugungen für ein liberales
Waffenrecht habe. Es gebe keinen Grund zu glauben, dass sich das ändern werde, so
Addor. 5
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